
10. Haftfürsorgeverordnung

Anmerkungen: 1. Anderweitige Regelungen über 
die Aufwendungen für derartige Maßnahmen ent
halten z. B. §§ 6 und 7 der VO vom 1. 3. 1978 über 
Feierabend- und Pflegeheime (GBl. I Nr. 10 S. 125) 
sowie §§2 und 3 der l.DB dazu vom 1.3. 1978 
(GBl. I Nr. 10 S. 128); vgl. ferner §18 Abs. 1 
Buchst, i der VO vom 3. 3. 1966 über die Aufgaben 
und die Arbeitsweise der Organe der Jugendhilfe 
(JugendhilfeVO) (GBl. II Nr. 34 S.215) i.d.F. des 
§ 1 Abs. 3 EGStGB/StPO und der Ziff. 83 der Anl. 1 
zur Anpassungsverordnung vom 13.6. 1968 (GBl. II 
Nr. 62 S. 363; Ber. Nr. 103 S. 827) sowie die AO 
[Nr. 1] vom 10.6. 1975 über die Kostenregelung bei 
der Heimunterbringung von Kindern und Jugendli
chen durch die Organe der Jugendhilfe - Heimko
stenordnung - (GBl. I Nr. 28 S. 530) i. d. F. der AO 
Nr. 2 vom 21.1. 1976 (GBl. I Nr. 10 S. 175) und der 
AO Nr. 3 vom 17.12. 1984 (GBl. I 1985 Nr. 1 S. 6).
2. Zur Entschädigung für einen durch die U-Haft 
entstandenen Vermögensschaden vgl. §§369 ff. 
StPO (Reg.-Nr. 1.).

(2) Betrieben. Einrichtungen und Genossenschaf
ten, gesellschaftlichen Organisationen und Bürgern, 
die auf Veranlassung staatlicher Organe Fürsorgc- 
und Schutzmaßnahmen durchgeführt haben, werden 
auf Antrag die erforderlichen Aufwendungen aus 
dem Haushalt der Räte der Kreise, Stadtbezirke, 
Städte und Gemeinden, die gemäß den §§4 bis 7 für 
die Durchführung der Fürsorge- und Schutzmaßnah
men zuständig sind, erstattet. Das gilt nicht, soweit 
sich aus speziellen Rechtsvorschriften ergibt, daß 
diese Aufwendungen auf andere Weise beglichen 
werden.

Anmerkung: Vgl. Anm. zu §8 Abs. 1 dieser VO.

(3) Die Räte der Kreise, Stadtbezirke, Städte und 
Gemeinden haben gegenüber dem Beschuldigten ein 
Rückgriffsrecht in Höhe der gemäß Abs. 2 erstatte
ten Aufwendungen. Der Anspruch ist unverzüglich 
nach Erstattung der Aufwendungen geltend zu ma
chen. Das Rückgriffsrecht ist ausgeschlossen, soweit 
dem Beschuldigten ein Entschädigungsanspruch ge
mäß Abs. 1 Satz2 zuerkannt wurde. Für die Einzie
hung der Aufwendungen gelten die Rechtsvorschrif
ten über die Vollstreckung wegen Geldforderungcn 
der Staatsorgane und staatlichen Einrichtungen.

Anmerkung: Z. Z. gilt die VO vom 6.12. 1968 über 
die Vollstreckung wegen Geldforderungen der 
Staatsorgane und staatlichen Einrichtungen (GBl. II 
1969 Nr. 6 S. 61).

§ 9
Weiterer Anwendungsbereich
(1) Zur Gewährleistung von Fürsorge- und 
Schutzmaßnahmen bei Verhaftungen obliegen dem

Staatsanwalt gemäß § 16 Abs. 1 des Gesetzes vom
7. April 1977 über die Staatsanwaltschaft der Deut
schen Demokratischen Republik (GB1.I Nr. 10
S. 93) und § 129 der Strafprozeßordnung die gleichen 
Aufgaben und Befugnisse wie den Untersuchungsor
ganen.
(2) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten 
entsprechend, wenn infolge der vorläufigen Festnah
me eines Beschuldigten, der Verhaftung eines Ange
klagten oder des Vollzuges einer Strafe mit Freiheits
entzug Fürsorge- und Schutzmaßnahmen notwendig 
sind.
(3) Bei Fürsorge- und Schutzmaßnahmen, die wäh
rend des Vollzuges von Strafen mit Freiheitsentzug 
erforderlich werden, haben die zuständigen Straf
vollzugseinrichtungen und Jugendhäuser die gemäß 
den §§ 4 bis 7 zuständigen staatlichen Organe um die 
Durchführung der notwendigen Maßnahmen zu er
suchen und die weiteren sich daraus ergebenden 
Aufgaben wahrzunehmen.

§ 10
Beschwerde
(1) Gegen Entscheidungen und Maßnahmen der 
staatlichen Organe, die gemäß den §§4 bis 7 für die 
Durchführung von Fürsorge- und Schutzmaßnah
men zuständig sind, sowie gegen Entscheidungen bei 
der Erstattung von Aufwendungen und der Aus
übung des Rückgriffsrechts gemäß § 8 Absätze 2 und 
3 kann Beschwerde eingelegt werden. Der von der 
Entscheidung oder Maßnahme Betroffene ist über 
das Beschwerderecht zu belehren.
(2) Soweit das Beschwerdeverfahren nicht in spe
ziellen Rechtsvorschriften anderweitig geregelt 
wird, ist die Beschwerde mündlich oder schriftlich 
unter Angabe der Gründe innerhalb von 2 Wochen 
nach Bekanntgabe der Entscheidung oder Maßnah
me bei dem staatlichen Organ einzulegen, das die 
Entscheidung oder die Maßnahme getroffen hat. 
Ober die Beschwerde ist innerhalb 1 Woche nach ih
rem Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde 
nicht oder nicht in vollem Umfange stattgegeben, ist 
sie innerhalb dieser Frist mit einer Stellungnahme,
1. soweit sie sich gegen die Entscheidung oder die 

Maßnahme des Rates einer Gemeinde, eines 
Stadtbezirkes oder einer Stadt richtet,
dem Rat des Kreises,

2. soweit sie sich gegen die Entscheidung oder die 
Maßnahme des Fachorgans eines örtlichen Rates 
richtet,
dem zuständigen Fachorgan des übergeordneten 
Rates

zuzuleiten. Der Einreicher der Beschwerde ist von 
der Weiterleitung der Beschwerde zu unterrichten. 
Der Rat des Kreises oder das zuständige Fachorgan 
des übergeordneten Rates haben innerhalb weiterer 
2 Wochen endgültig über die Beschwerde zu ent
scheiden.
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